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Der Kulturkreis Sulzfeld 

verabschiedet sich im  

nächsten Jahr von den 

Ausstellungsräumen im 

Bürgerhaus und denkt über 

neue Wege nach.

Mitdenker sind herzlich 

willkommen.

www.kulturkreis-sulzfeld.de

info@kulturkreis-sulzfeld.de

GETAUSCHT
GETAUSCHT

LENA IMBERY & OLGA SORA-LUX

DDIIEE  KKAATTZZEE  LLIIEEFF  IIMM  SSCCHHNNEEEE
MALEREI

GGaalleerriiee  iimm  BBüürrggeerrhhaauuss
Hauptstraße 95
75056 Sulzfeld

VVeerrnniissssaaggee  
SSoonnnnttaagg,,  1133.. NNoovv.. 22002222,, 1144  UUhhrr

Einführung 
Brigitte Nowatzke-Kraft

Musikalische Begleitung 
Rita Huber-Süß



AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN 

 

Gemeinde Sulzfeld 
Rathausplatz 1, Telefon: 07269/78-0 
Internet: www.sulzfeld.de    E-Mail: info@sulzfeld.de 
Mo   8:00 – 12:00 Uhr, 14:00 – 18:00 Uhr 
Di – Do 8:00 – 12:00 Uhr, 13:30 – 16:00 Uhr 
Fr    8:00 – 12:00 Uhr 
Das Rathaus ist ohne Zutrittsbeschränkung geöffnet.  
Um vorherige Terminvereinbarung wird weiterhin gebeten. 

Müllabfuhr 
Woche 46 
Montag, 14.11.2022 Restmüll 60-240l + 1100l 
Dienstag, 15.11.2022 Bioabfall 660l 
Woche 47 
Montag, 21.11.2022 Wertstoff 80-240l + 660-1100l 
Dienstag, 22.11.2022 Bioabfall 80-240l + 660l 
Ihr Abfallbehälter sollte am Abfuhrtag bereits um 6.00 Uhr gut 
sichtbar am Straßenrand stehen. Wir empfehlen daher, bereits 
am Vorabend den Behälter bereitzustellen.  

 

 
 

Wertstoffhof und Grünabfallsammelplatz 
Tel. 960 058 (während der Öffnungszeiten) 
Adresse: Neuhöfer Str. 57 
Mi.  13.00 - 17.00 Uhr (während der Sommerzeit 18 Uhr) 
Fr.  14.00 - 17.00 Uhr         Sa.   9.00 - 15.00 Uhr  
Wertstoffhof: 
Annahme von Papier, Pappe, Kartonagen, Metalle, Altholz (nicht 
aus dem Außenbereich), Styropor (nur Verpackungsmaterial), 
verwertbarer Bauschutt (max. 50 Liter je Anlieferung), Elektro-
kleingeräte, Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, Batterien, 
Kork 
Grünabfallsammelplatz: 
Annahme von holzigen, krautigen und grasigen Grünabfällen. 
Annahme von Biomüll, Papier, Pappe, Kartonagen, Metalle, Alt-
holz (nicht aus dem Außenbereich), Styropor (nur Verpackungs-
material), verwertbarer Bauschutt (max. 50 Liter je Anlieferung), 
Elektrokleingeräte, Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, Bat-
terien, Kork Hinweis: Eine Trennung der krautigen von den gra-
sigen Abfällen ist nicht notwendig! 

 

 
Abfallberatung Gemeinde (vormittags)       07269/78-30 
 Biomüll-Hotline            0800 2 9820 40* 
oder: www.die-biotonne.de 
Containerdienst-Hotline     0800 2 9820 10* 
Privatkunden-Hotline     0800 2 9820 20* 
Sperrmüll-Hotline     0800 2 9820 30* 
*12 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk ggf. abweichend 
Reklamations-Hotline        0800 2 160 150 
oder: www.awb-landkreis-karlsruhe.de 

 
Altglasentsorgung 
- Festplatz Neuhöfer Straße 
- Zufahrt von Am Honigbaum zur Ravensburghalle 

 
Notdienste 
Wasserversorgung  0711/9732100 
Nahwärmeversorgung  07252/913230 
Polizeiposten Sulzfeld, tagsüber  911300 
Sulzfeld Krankentransport (sitzend)  911091 
Stromversorgung EnBW Regionalzentrum Nordbaden:  
Zentrale Ettlingen 07243/180-0 
kostenfreie EnBW Störungsnummer Strom 0800 3629477 
Störungsstelle PŸUR ehemals PrimaCom 030/25777777 

Informationen zum Kabelanschluss  0341/42371999 
Kabelanschluss Störungsstelle   0341/42372000 
ErdgasVersorgung 
Netze Südwest Störungsnummer  0180 2056229 
Beratung, Siemsstr. 9, 76275 Ettlingen  07243/3427-111 
Verbraucherzentrale, InfoTelefon  0180 5 50 59 99 
Mo. bis Do. 10 bis 18 Uhr und Fr. 10 bis 14 Uhr

 
Notrufnummern 
Polizei    110 
Feuerwehr     112 
DRK Rettungsdienst / Notarzt   112 

 
Augenärztlicher Notdienst 
zu erfragen über Tel.: 116 117 

 
Kinderärztlicher Notdienst 
Kinderärztlicher Notfalldienst an Samstagen, Sonn- und Feierta-
gen von 8.00 – 22.00 Uhr in der Kinderklinik Heilbronn, Am Ge-
sundbrunnen, Tel. 07131 49-37010. Nach 22.00 Uhr ist die Kin-
derärztliche Bereitschaft über die Telefon-Nr.: 116 117 zu erfra-
gen.  

 
Allgemeinärztlicher Notfalldienst 
Landesweit gilt die einheitliche Rufnummer 116 117. Die Not-
fallpraxis für Sulzfeld ist in der Rechbergklinik Bretten,  
Edisonstr. 10 untergebracht. Die Praxis ist für Rollstuhlfahrer ge-
eignet. Erreichbar in folgenden Zeiten: Werktage:  
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag  19.00 Uhr bis 23.00 Uhr 
Mittwoch  13.00 Uhr bis 23.00 Uhr 
Samstag, Sonntag und an Feiertagen     8.00 Uhr bis 23.00 Uhr 
In lebensbedrohlichen Fällen wenden Sie sich bitte an die Ret-
tungsleitstelle unter 112. 

 
Zahnärztlicher Notdienst  
Städtisches Klinikum Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie,  
Moltkestr. 120, 76133 Karlsruhe, Tel.: 0721/9744233  
Notdienste täglich von 20:00 Uhr bis 8:00 Uhr des Folgetages. 
Darüber hinaus an Samstagen, Sonn- und Feiertagen in der Zeit 
von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr. 

 
Tierärztlicher Notdienst 
Am 12./13.11.2022  
Dr. Haag. Derben 1, Kürnbach, Tel: 07258/6263,  
mobil 0160/5641832 
Notfälle bitte vorher telefonisch anmelden. 

 

Notdienst der Apotheken (www.lak-bw.de) 
Donnerstag, 10.11.2022 
Stromberg-Apotheke Zaberfeld, Weilerer Str. 6,  
Tel: 07046/930123 
Freitag, 11.11.2022 
Rosen-Apotheke Eppingen, Brettener Str. 36, Tel: 07262/1858 
Samstag, 12.11.2022 
Schloss-Apotheke am Marktplatz Schwaigern, Am Marktplatz 7, 
Tel: 07138/810620 
Sonntag, 13.11.2022 
Engel-Apotheke Eppingen, Bismarckstr. 4, Tel: 07262/1888 
Montag, 14.11.2022 
Rathaus-Apotheke Massenbachhausen ,Heilbronner Str. 41, 
Tel: 07138/7666 
Dienstag, 15.11.2022 
Schloss-Apotheke Flehingen, Samuel-Friedrich-Sauter-Str. 2, 
Tel: 07258/7490 
Mittwoch, 16.11.2022 
Apotheke am Karlsplatz Eppingen, Am Karlsplatz 5,  
Tel: 07262/6760 

-Änderungen vorbehalten- 
 

Sperrhotline für den neuen Personalausweis 
Tel. 116 116 (Mo. - So. 0 - 24 Uhr) 
3,9 ct./Min. aus dem dt. Festnetz, auch aus dem Ausland erreich-
bar, maximal 42 ct./Min, aus dem Mobilfunknetz oder direkt bei 
ihrem Passamt.  

http://www.sulzfeld.de/
mailto:info@sulzfeld.de
http://www.awb-landkreis-karlsruhe.de/
http://www.lak-bw.de/


 

 

Mo. - Fr. 9.30 Uhr – 12.30 Uhr 
Di. – Fr. 15.30 Uhr – 17.30 Uhr 

Sa. 9.00 – 12.00 Uhr 
 

Hier darf JEDER einkaufen! 
Weißhoferstr.54, 75015 Bretten 
Tel. 07252/ 9664237 
E-Mail : w54@diakonie-laka.de 
Spendenannahme von Kleider- und 

Haushaltwaren, Schuhe, Bücher, Wäsche, Spielzeug und vieles 
mehr.  
Öffnungszeiten:    Montag- Freitag:  10-18 Uhr,  
                               Samstag:              10-13 Uhr  
Besuchen Sie uns bitte auf Facebook : W54- gebrauchtes brin-
gen oder kaufen 

 
www.diakoniestation-suedlicher-
kraichgau.de 
Kronenstr. 1, 75056 Sulzfeld 
Telefon: 07269-91 96-0 /  
In Notfällen: 0162/255 89 90 
Pflegedienstleiterin: Heike Schwarz 

(Beratung nach Vereinbarung, auch zuhause) Bürozeiten: 
Mo.-Fr. 7.30 – 12.00 Uhr 
Folgende Leistungen bieten wir Ihnen an: 

 Häusliche Krankenpflege (auch am Wochenende) 
 Rund um die Uhr Rufbereitschaft 
 Hausnotruf 
 Betreutes Wohnen 
 Nutzung des Pflegebads auch für Gäste 
 Tagespflege (kostenloser Schnuppertag möglich) 
 Hauswirtschaftliche Versorgung 
 Demenzbetreuung durch geschulte Helferinnen  

zuhause 
 Anerkannte Stelle für den Bundesfreiwilligendienst 

 
FEIERN I TAGEN I KOCHEN 
In der Location mit einmaligem historischen 
Flair: Bürgerbahnhof Sulzfeld  
Zwei Räume (für 58 und 30 Personen) | Flexible 
Gestaltung möglich: z.B. nur Räume oder 
Restaurantservice | Kompetente Beratung | 

Hochwertige Vollausstattung | Komplette Küche | Soundanlage 
Beamer | Seminarausstattung uvm. 
NEU: Optimale Raumakustik | Klimaanlage | Zugang und WC 
barrierefrei  
Schenken Sie Ihren Gästen eine besondere Erinnerung im 
echten Bahnhofsstil. 
Kontakt: 07269-911130 (Mo-Do. 8:00-15:00, Fr. 8:00-13:00) I 
buergerbahnhof@gmail.com I www.buergerbahnhof-sulzfeld.de 
(über das Kontaktformular) 

 

Familienpflege der  
Evangelischen Sozialstation Eppingen 
Wenn Mama krank wird, kommt die Familienpflegerin und hilft. 
Weitere Informationen unter Tel. 07262-252 3021 

 
Tageselternverein Bruchsal Land-
kreis Karlsruhe Nord e.V. 
Kindern ein Zuhause geben 
„Jeden Morgen freue ich mich auf die Tageskin-
der. Ich genieße die gemeinsame Zeit mit unse-
ren unterschiedlichen Ritualen und Erlebnissen.“ 

erzählt Frau Maier bei einer Fortbildung.  
Sie betreut bereits seit über 10 Jahren Tageskinder, meistens im 
Alter von ein bis drei Jahren.  Nach der Geburt ihrer eigenen Kin-
der hat sie sich gegen die Rückkehr in die Bürotätigkeit entschie-
den und die Qualifizierung zur Tagespflegeperson absolviert.  
Suchen auch Sie eine Veränderung? Wir informieren Sie 
gerne über die Ausbildung zur Tagesmutter / Tagesvater.  
Im März 2023 startet wieder ein Qualifikationskurs. Es sind 
noch Plätze frei! Wir informieren Sie gerne. 
Ihr Ansprechpartner für Fragen bzgl. Kindertagespflege und Ta-
geseltern in der Gemeinde ist Frau Peschel, Telefon-Nr.: 07251 
981 987-1   
Email: i.peschel@tev-bruchsal.de 
Derzeit finden keine Sprechstunden statt. Beratungen kön-
nen gerne telefonisch stattfinden.  

 
Nachbarschaftshilfe 
Einsatzleiterin: Anette Gablenz, Tel. 6000 oder 0151/50539247, 
vormittags: Tel. 919653 

 
Sprechstunde des Försters 
Die Sprechstunden des Försters finden zur gewohnten Zeit, je-
den Donnerstag von 16-18 Uhr im Rathaus Oberderdingen, Zim-
mer 3.11 statt. Anliegen werden bevorzugt telefonisch beantwor-
tet unter 07045 / 43-311. Anfragen außerhalb der Sprechstunden 
werden von den jeweiligen Gemeindeverwaltungen entgegenge-
nommen. (Frau Westermann, Tel.: 07269/78-33 oder j.wester-
mann@sulzfeld.de) 

 
Fachstelle Sucht Karlsruhe/Bruchsal 
des Baden-Württembergischen Landesverbandes für 
Prävention und Rehabilitation GmbH (bwlv) 
Fachstelle Sucht bwlv Bruchsal, Hildastr.1, 76646 Bruchsal 
Tel: 07251/9323840, Email: fs-bruchsal@bw-lv.de 
Öffnungszeiten:  
Vormittags:           MO. DI. FR  09:00 bis 12:00 Uhr 

 DO  09:00 bis 13:00 Uhr 
Nachmittags:          MO 14:00 bis 18:00 Uhr 

DI - DO 14:00 bis 16:30 Uhr 
Offene Drogensprechstunde:    MO 15:30 bis 18:00 Uhr 

 DO 10:00 bis 12:30 Uhr 
 

 

Das Angebot der VHS Sulzfeld finden Sie unter  
www.vhs-karlsruhe-land.de www.facebook.com/vhsSulzfeld 
https://www.instagram.com/vhs_karlsruhe_land/ 

 
 
 
 

 Datum Veranstalter Veranstaltung Ort Uhrzeit 
      

So. 13.11. Gemeinde/VdK Volkstrauertag Friedhof 11.00 
So. 13.11. Kulturkreis Vernissage „Getauscht“ 

Lena Imbery & Olga Sora-Lux 
Galerie im Bürgerhaus 14.00 

Do.  17.11. Seniorenbeirat Bilder- und Musiknachmittag Feuerwehrhaus 14.00 – 17.00 
So. 20.11. DRK-Ortsverein/ 

Gemeinde 
Blutspenderehrung Bürgerbahnhof 11.00  

mailto:w54@diakonie-laka.de
http://www.diakoniestation-suedlicher-kraichgau.de/
http://www.diakoniestation-suedlicher-kraichgau.de/
mailto:buergerbahnhof@gmail.com
http://www.vhs-karlsruhe-land.de/
http://www.facebook.com/vhsSulzfeld


 
Allen Jubilaren gratulieren wir ganz herzlich und wünschen 
Gesundheit und Wohlergehen. Glückwünsche auch an all 
diejenigen, die im Mitteilungsblatt nicht genannt werden 
möchten. 

 
Fundamt 

- 1 Mütze im Winter 2021/2022 in der ev. Kirche liegen 
geblieben 

Der Fundgegenstand kann vom rechtmäßigen Eigentümer nach 
telefonischer Rücksprache abgeholt werden. 
 
 

 
Die Gemeinde Sulzfeld sucht für die Blanc-und-Fischer-Schule 
ab sofort eine 

Unterstützung (m/w/d) 
für das Sekretariat 

auf 520 €-Basis. 
Die Stelle ist vorerst befristet zum 31.12.2023. 
Ihre vollständige und aussagekräftige Bewerbung senden Sie 
bitte bis zum 25.11.2022 an die Gemeinde Sulzfeld, Frau Arbo-
gast, Rathausplatz 1, 75056 Sulzfeld oder per E-Mail an s.arbo-
gast@sulzfeld.de. 
 
 

 

Die Verwaltung  
informiert 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
seit Jahren ist der Benefizkalender fester Bestandteil der Vor-
weihnachtszeit in Bretten und Umgebung. Auch Sulzfelder Be-
triebe nehmen daran teil. Solange nicht vorher vergriffen, kann 
der Kalender bis zum 30. November an verschiedenen Verkaufs-
stellen u.a. auch in unserem Rathaus für 5 Euro erworben wer-
den. Über 180.000 Euro konnten über die Aktion bisher einge-
spielt werden. Der stattliche Erlös wurde an soziale Einrichtun-
gen und Selbsthilfegruppen in der Region gespendet sowie in ein 
Gesundheitsförderungs- und Präventionsprogramm für Schul-
kinder investiert. Im diesjährigen Kalender stecken 350 Gewinne 
im Gesamtwert von über 23.000 Euro. Jeder Kalender nimmt mit 
einer fortlaufend aufgedruckten Nummer an der notariell beauf-
sichtigten Gewinnziehung teil. Die Kalendernummern, die für den 
jeweiligen Tag gezogen werden, haben gewonnen.  
 

 
 
Über die Herbstferien war der Bahnübergang eine Woche lang 
gesperrt. Beim Bürgerbahnhof wurde eine neue Weiche einge-
baut. 
Am 13.11.2022 ist Volkstrauertag. Dass an dem Tag allen Opfer 
von Krieg und Gewalt gedacht wird, aus Vergangenheit und Ge-
genwart, wissen manche nicht mehr. Dieser Tag ist nicht nur ein 
Tag des Erinnerns und Mahnens, sondern auch der Versöhnung 
zwischen den Völkern. Von daher hat das gemeinsame Geden-
ken auf dem Friedhof eine große Bedeutung und ist wichtig. 
Durch unsere Teilnahme setzen wir ein Zeichen für das Erinnern 
und Mahnen an die Folge von Krieg und Gewalt. In diesem Jahr 
starten wir mit einem Theaterstück in den Volkstrauertag. Am 
Ende wollen wir eine Schale an der neuen Gedenktafel niederle-
gen. 
 
Durch Corona wurde auch der Volksbund in Mitleidenschaft ge-
zogen: Nicht nur, dass Veranstaltungen abgesagt wurden, auch 
ist das Spendenaufkommen erheblich zurückgegangen. Die 
Haus- und Straßensammlung vom vergangenen Jahr ist quasi 
ausgefallen. Daher bittet der Volksbund alle Bürger bei der dies-
jährigen Sammlung im Herbst zu unterstützen. Der Sammlungs-
zeitraum beginnt in diesem Jahr bereits am 17. Oktober und en-
det am 21. November. Diese Sammlung ist für die Finanzierung 
der Arbeit von zentraler Bedeutung. Auch wenn der Volksbund 
seine gemeinnützige Erinnerungs- und Friedensarbeit im Auftrag 
der Bundesrepublik Deutschland ausübt, so finanziert er sich 
doch zum größten Teil über Spenden und Zuwendungen. Ge-
sammelt wird in Sulzfeld bei der Gedenkveranstaltung zum 
Volkstrauertag auf dem Friedhof. Aber auch direkte Spenden 
sind jederzeit möglich. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihre 

 
Sarina Pfründer 
Bürgermeisterin 



Nur noch in Ausnahmefällen zulässig: Das offene 
Verbrennen von pflanzlichen Abfällen 
 

 
 
Die gängige Praxis, pflanzliche Abfälle durch Verbrennen zu be-
seitigen, entspricht nicht mehr den heutigen umweltrechtlichen 
Anforderungen. In Baden-Württemberg darf zwar ausnahms-
weise Grünabfall, der im Außenbereich auf landwirtschaftlich o-
der gärtnerisch genutzten Grundstücken anfällt, dort verbrannt 
werden. Diese Ausnahmen sind jedoch zwischenzeitlich strenger 
auszulegen. Das betrifft sowohl Landwirte, Gärtner als auch Pri-
vatpersonen. Landwirtschaftliche Abfälle und Gartenabfälle soll-
ten am besten verwertet werden. Man kann die Grünabfälle ver-
rotten lassen, indem man sie liegen lässt, untergräbt, unterpflügt 
oder auf dem eigenen Grundstück kompostiert. Darüber hinaus 
können Gartenabfälle bei den Grünabfallsammelplätzen in haus-
haltsüblicher Menge abgegeben werden. Gewerbebetriebe 
(Landwirte, Gärtner, etc.) müssen die Abfälle vorrangig selbst 
verwerten oder können auch direkte Anlieferungen an geeignete 
Verwertungsanlagen (z.B. Kompostieranlagen, Biomassekraft-
werke) vornehmen. Nur noch in den Fällen, in denen die pflanz-
lichen Abfälle nicht auf dem Grundstück belassen werden kön-
nen und eine Abfuhr technisch nicht möglich oder unzumutbar ist 
(z. B. sehr steile und schwer zugängliche Flächen), darf eine Be-
seitigung durch Verbrennen im Außenbereich durchgeführt wer-
den. Eine Ausnahme stellt auch mit Feuerbrand befallenes Pflan-
zenmaterial dar, da dies nicht in die Kompostierung gegeben 
werden darf. 
Sofern ein nachweislicher Ausnahmefall gegeben ist, dürfen die 
pflanzlichen Abfälle im Außenbereich verbrannt werden. In die-
sem Fall sind jedoch wichtige Regeln zu beachten: 
Ein flächenhaftes Abbrennen oder das Mitverbrennen von Alt-
holz und anderen Abfällen ist verboten. Die Abfälle sind zu Hau-
fen zusammenzufassen. Um sicherzustellen, dass keine Tiere in 
Mitleidenschaft gezogen werden, sind die Abfälle erst kurz vor 
dem eigentlichen Verbrennen aufzuschichten. Der Verbren-
nungsvorgang muss kontrollierbar bleiben (z. B. Pflügen eines 
Randstreifens). Die Abfälle müssen so trocken sein, dass sie un-
ter möglichst geringer Rauchentwicklung verbrennen. Durch 
Rauchentwicklung dürfen keine Verkehrsbehinderungen, keine 
erheblichen Belästigungen und kein gefahrbringender Funken-
flug entstehen. 
Es sind Mindestabstände einzuhalten: 
200 m von Autobahnen 
100 m von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen 
50 m von Gebäuden und Baumbeständen. 
Bei starkem Wind und in der Zeit zwischen Sonnenuntergang 
und Sonnenaufgang darf nicht verbrannt werden. Feuer und Glut 
müssen beim Verlassen der Feuerstelle erloschen sein. Auch 
wenn das Verbrennen der pflanzlichen Abfälle im Ausnahmefall 
abfallrechtlich zulässig ist, muss der Verursacher sicherstellen, 
dass sämtliche sonstigen rechtlichen Anforderungen (z. B. Na-
turschutz) erfüllt werden. Das Verbrennen von pflanzlichen Ab-
fällen innerhalb von Ortschaften ist grundsätzlich nicht zulässig. 
Wir weisen darauf hin, dass das Verbrennen von pflanzlichen 
Abfällen ohne Vorliegen eines Ausnahmefalls eine Ordnungs-
widrigkeit darstellt, die mit einem Bußgeld geahndet werden 
kann. 
 
 

 
 
Bilder- und Musiknachmittag im Feuerwehrhaus 
 
Der Seniorenbeirat lädt zum Bilder- und Musiknachmittag am  

Donnerstag, 17. November 2022 ab 14.00 Uhr 

im Feuerwehrhaus ein. 
In diesem Jahr gibt es keinen Film zu sehen, sondern es werden 
Bilder und Geschichten aus Sulzfeld präsentiert. Fritz Finck un-
terhält mit Musik und Sketchen.  
Wie jedes Jahr wird vom Seniorenbeirat frischen Kaffee und Ku-
chen gereicht.  
Die Seniorinnen und Senioren sind zu dieser Veranstaltung herz-
lich eingeladen. 

Franz Kowarsch 
Seniorenbeiratsvorsitzender 

 
 
 
 
Beschädigungen und Schmierereien in der Ge-
meinde 
 
Gerade in letzter Zeit wurden in der Gemeinde im Bereich der 
Blanc-und-Fischer-Schule verschiedene Sachschäden gemeldet 
und festgestellt. 
Unter anderem wurde die Schranke zum Schulhof mutwillig ver-
bogen. Graffiti-Schmierereien am Gebäude und im Verkehrsbe-
reich mussten festgestellt werden. Auch die Wasserstelle beim 
Festplatz in der Neuhöfer Straße wurde beschädigt. Es erfolgte 
Anzeige durch die Gemeinde. Wer hierzu sachdienliche Hin-
weise geben kann, wende sich bitte an den Polizeiposten in Sulz-
feld Tel. 911300 (zeitweise nicht besetzt) oder an das Ordnungs-
amt der Gemeinde Sulzfeld Tel. 78-24. 
 

     
 

    
 
 
 



Bekanntmachung 
des gemeinsamen Gutachterausschusses bei 

der Stadt Bretten 
 
Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2022  
für das Gebiet der Stadt Bretten, der Stadt Kraichtal  
und den Gemeinden Pfinztal, Oberderdingen, Sulzfeld,  
Gondelsheim, Kürnbach und Zaisenhausen  
 
Der gemeinsame Gutachterausschuss bei der Stadt Bretten hat 
die Bodenrichtwerte gemäß § 193 Abs. 5 BauGB nach den Best-
immungen des Baugesetzbuches (BauGB) und der Immobilien-
wertermittlungsverordnung (ImmoWertV) zum Stichtag 
01.01.2022 ermittelt und in der Sitzung am 20.05.2022 beschlos-
sen.  
Zwischenzeitlich wurden Anpassungen des Beschlusses vom 
20.05.2022 in Teilbereichen notwendig.  
Dazu wurde in der Nachtragssitzung des gemeinsamen Gut-
achterausschusses bei der Stadt Bretten gemäß § 193 Abs. 5 
BauGB und der ImmoWertV am 29.09.2022 nachfolgend aufge-
führte Änderungen zum Stichtag 01.01.2022 beschlossen.  
Stadt Kraichtal, Gemarkung Menzingen  
Die Umgriffsfläche der Richtwertzone 34631005 (Im Kummets-
brüchle / In der Neuwies) wurde geändert.  
Aus einem Bereich der Richtwertzone 34631005 wurde die 
Richtwertzone 34638302 mit nachfolgenden Grundstücken neu 
gebildet: Flst. Nrn. 10819, 10819/1, 10777, 10777/3, 10777/4, 
10777/1, 10777/2, 10778, 10779, 10780/1, 10780/2 und 10825.  
Stadt Kraichtal, Gemarkung Neuenbürg  
Die Umgriffsfläche der Richtwertzone 34651003 (Weckenmann-
weg / Lerchenbergstraße) wurde geändert.  
Das Grundstück Flst. Nr. 2211 wurde von der Richtwertzone 
34651002 in die Richtwertzone 34651003 überführt. Aus einem 
Bereich der Richtwertzone 34651003 wurde die Richtwertzone 
34651901 mit nachfolgenden Grundstücken neu gebildet: Flst. 
Nrn. 2227 (tlw.), 2228, 2229, 2230, 2231, 2235, 2236, 2237, 
2238, 2239, 2240, 2243, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 
2256, 2257, 2258, 2260, 2261, 2262, 2263, 2297(tlw.) und 2298 
(tlw.).  
Gemeinde Sulzfeld, Gemarkung Sulzfeld  
Die Umgriffsfläche der Richtwertzone 34801011 (Allmend / Neu-
höfer Straße) wurde geändert.  
Ein Teil des Grundstücks Flst. Nr. 1505 wurde der Bodenricht-
wertzone 34806101 zugeordnet  
Gemeinde Zaisenhausen, Gemarkung Zaisenhausen  
Die Umgriffsfläche der Richtwertzone 34751002 (Schulstraße / 
Siedlerstraße) wurde geändert.  
Aus einem Bereich der Richtwertzone 34751002 wurde die 
Richtwertzone 34751901 mit nachfolgenden Grundstücken neu 
gebildet: Flst. Nrn. 3787, 3787/1, 3787/2, 3788, 3788/1, 3788/2, 
3790, 3790/1, 3792 (tlw.), 3793 (tlw.), 3794 (tlw.), 3795 (tlw.), 
3796/1 (tlw.), 3796/2 (tlw.), 3802/1 (tlw.) und 3803.  
Definition:  
Der Bodenrichtwert (§ 196 Abs. 1 BauGB) ist der durchschnittli-
che Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken 
innerhalb eines abgegrenzten Gebietes (Bodenrichtwertzone), 
die nach ihren Grundstücksmerkmalen, insbesondere nach Art 
und Maß der Nutzbarkeit, weitgehend übereinstimmen und für 
die im Wesentlichen gleiche allgemeine Wertverhältnisse vorlie-
gen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter der Grundstücksflä-
che eines Grundstücks mit den dargestellten Grundstücksmerk-
malen (Bodenrichtwertgrundstück).  
Der Bodenrichtwert enthält keine Wertanteile für Aufwuchs, Ge-
bäude, bauliche und sonstige Anlagen. Bei bebauten Grundstü-
cken ist der Bodenrichtwert ermittelt worden, der sich ergeben 
würde, wenn der Boden unbebaut wäre (§ 196 Abs. 1 Satz 2 
BauGB).  
Eventuelle Abweichungen eines einzelnen Grundstücks vom Bo-
denrichtwertgrundstück bezüglich seiner Grundstücksmerkmale 
(z.B. hinsichtlich des Erschließungszustands, des beitrags- und 
abgabenrechtlichen Zustands, der Art und des Maßes der bauli-
chen Nutzung) sind bei der Ermittlung des Verkehrswertes des 
betreffenden Grundstückes zu berücksichtigen.  
Die Abgrenzung der Bodenrichtwertzone sowie die Festsetzung 
der Höhe des Bodenrichtwertes begründen keine Ansprüche 
zum Beispiel gegenüber dem Träger der Bauleitplanung, Bauge-
nehmigungsbehörden oder Landwirtschaftsbehörden.  
Veröffentlichung:  

Die Bodenrichtwerte für das Gebiet der Stadt Bretten, der Stadt 
Kraichtal und den Gemeinden Pfinztal, Oberderdingen, Sulzfeld, 
Gondelsheim, Kürnbach und Zaisenhausen werden in dem vom 
Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Würt-
temberg erstellten zentralen Bodenrichtwertinformationssystem 
der Gutachterausschüsse Baden-Württemberg (BORIS-BW) zur 
Verfügung gestellt und veröffentlicht.  
BORIS-BW erreichen Sie im Internet über: https://www.gut-
achterausschuesse-bw.de/borisbw  
Darüber hinaus erteilt die Geschäftsstelle des gemeinsamen 
Gutachterausschusses schriftliche Auskünfte. Diese Auskünfte 
sind nach § 4 der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Bret-
ten in der Fassung vom 01.03.2010 gebührenpflichtig.  
Stadtverwaltung Bretten  
Geschäftsstelle des gemeinsamen Gutachterausschusses  
Hermann-Beuttenmüller-Straße 6  
75015 Bretten  
Tel.: 07252 921 - 355  
E-Mail: gutachterausschuss@bretten.de  
Bretten, den 09.11.2022  
gez. Alexander Ketzel  
Vorsitzender des gemeinsamen Gutachterausschusses 
 
 
 
 
 

Gaskonzession mit Netze 
Südwest verlängert – Umbau 
beginnt 
 

Sulzfeld und die Netze Südwest erneuern ihre Partnerschaft. Im 
Rahmen der letzten Gemeinderatssitzung haben Bürgermeiste-
rin Sarina Pfründer und Geschäftsführer Andreas Schick den 
neuen Gaskonzessionsvertrag in der Ravensburghalle unter-
zeichnet. Mit der neuen Vereinbarung wird die Netze Südwest 
auch in Zukunft das Gasnetz in Sulzfeld betreiben. 
Netze Südwest überzeugt mit nachhaltiger Ausrichtung 
„Die Netze Südwest hat eine überzeugende Nachhaltigkeitsa-
genda und ist regional verankert. Daher freuen wir uns, die Zu-
sammenarbeit mit einem starken Partner fortsetzen zu können“, 
so Bürgermeisterin Pfründer. Geschäftsführer Andreas Schick 
hatte zuvor im Sulzfelder Gemeinderat ausführlich über die 
Pläne informiert, das Gasnetz auf klimaneutralen Wasserstoff 
umzustellen. Hierzu engagiert sich die Netze Südwest federfüh-
rend bei H2vorOrt für eine deutschlandweite Wasserstoff-Trans-
formation. Darüber hinaus ist die Netze Südwest seit diesem 
Jahr durch einen Umweltgutachter als treibhausgasneutral veri-
fiziert. Nicht zuletzt berichtete Andreas Schick über den Einsatz 
gegen Methanschlupf, für den die Netze Südwest den Goldstatus 
bei der Oil and Gas Methane Partnership hält, einer Initiative der 
Vereinten Nationen. 
Gasnetz in Sulzfeld großflächig ausgebaut 
Seit Beginn der Partnerschaft 2003 – damals firmierte die Netze 
Südwest noch als Badenwerk Gas – wurde das Gasnetz konti-
nuierlich ausgebaut. Stand heute gibt es im Ort ein großflächiges 
Verteilnetz mit etwa 225 Hausanschlüssen. Der Konzessionsver-
trag hat eine Laufzeit von 20 Jahren und endet 2043. 
 

 
 
 
 



Verlegung von  
Gasanschlüssen 
 
Aufgrund der Herstellung von Gasan-
schlüssen entlang der Dammer-
straße/Moltkestraße durch die Netze Ge-
sellschaft Südwest mbH ist bis 

25.11.2022 im Abschnitt Moltkestraße zwischen Friedrichstraße 
und Dammerstraße eine Vollsperrung notwendig. Für die An-
wohner soll die Zufahrt zu ihren Grundstücken gewährleistet 
sein. 
Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung. 
 
 
 
Herbstspaziergang im Rahmen der Bewegten 
Apotheke und dem Turnverein 
 

 
 

Am 07. November startet eine Gruppe von rund 30 Personen mit 
einem Herbstspaziergang in die Woche. Die Gruppe war bunt 
gemischt aus Jung und Alt, Mitgliedern des Seniorenbeirats, Mit-
glieder der Walking-Gruppe des TV Sulzfeld, aber auch interes-
sierten und fitten Einwohner der Gemeinde. Der Spaziergang 
fand im Rahmen der Bewegten Apotheke statt. Das Ziel der Be-
wegten Apotheke ist es, Menschen von Jung bis Alt zu motivie-
ren, sich draußen an der frischen Luft zu bewegen. Startpunkt 
des Herbstspaziergangs war bei der Burg-Apotheke, zu Beginn 
hat Bürgermeisterin Sarina Pfründer die Mitglieder des Herbst-
spaziergangs zusammen mit Marco Keller von der Apotheke be-
grüßt. Nach ein paar Aufwärm- und Kräftigungsübungen ging es 
von der Ravensburghalle aus rund 6 km vorbei beim Gartenpa-
radies Pfettscher, Richtung Grillhütte am Efeldrichwald und 
durch die Weinberge zurück zum Sparkassen Sportpark. Wäh-
rend des Spaziergang kam es zu netten Gesprächen. Zum Ab-
schluss gab es eine kleine Stärkung und warme Getränke zum 
Aufwärmen.  
Vielen Dank an den TV Sulzfeld sowie Sonja und Jürgen Mohr 
für die tolle Kooperation. 
                           
 
 
 
 
 

 
Wasserablesung 2022 
 
In der nächsten Woche werden die 
Ablesekarten zur Ermittlung des Was-
serverbrauchs 2022 versandt.  
Bitte werfen Sie Ihre Ablesekarte in 
den Briefkasten am Rathaus. Eine 
Abgabe direkt im Rathaus ist nicht 
möglich.  

Das Wasserwerk bittet um Einhaltung des Rückmeldetermins bis 
spätestens zum 01.12.2022. Nach diesem Zeitpunkt einge-
hende Meldungen können nicht mehr berücksichtigt werden und 
führen zu Verbrauchsschätzungen. 
 


